
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 970 ABGB Gastaufnahme
 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

1. (1)Gastwirte, die Fremde beherbergen, haften als Verwahrer für die von den aufgenommenen Gästen

eingebrachten Sachen, sofern sie nicht beweisen, daß der Schaden weder durch sie oder einen ihrer Leute

verschuldet noch durch fremde, in dem Hause aus- und eingehende Personen verursacht ist. Hat bei der

Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt, so hat der Richter nach den Umständen

zu entscheiden, ob und in welcher Höhe ein Ersatz gebührt.

2. (2)Als eingebracht gelten die Sachen, die dem Wirte oder einem seiner Leute übergeben oder an einen von diesen

angewiesenen oder hierzu bestimmten Orte gebracht sind. Ebenso haften Unternehmer, die Stallungen und

Aufbewahrungsräume halten, für die bei ihnen eingestellten Tiere und Fahrzeuge und die auf diesen befindlichen

Sachen.

3. (3)Den Wirten werden gleichgehalten die Besitzer von Badeanstalten in Rücksicht auf die üblicherweise

eingebrachten Sachen der Badegäste.
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